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für den Masterstudiengang 
 
Simulation Sciences 
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vom 11.01.2017 
 
in der Fassung der dritten Ordnung zur Änderung  
 
der Prüfungsordnung  
 
 
vom 26.03.2025 
 
veröffentlicht als Gesamtfassung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 64 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hochschulgesetz – HG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. September 2014 (GV. NRW 
S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Stärkung des Hochschulstandorts Bo-
chum im Bereich des Gesundheitswesens und zur Änderung weiterer hochschulrechtlicher Vor-
schriften vom 19. Dezember 2024 (GV. NRW S. 1222), hat die Rheinisch-Westfälische Technische 
Hochschule Aachen (RWTH) folgende Prüfungsordnung erlassen: 
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I. Allgemeines 
 
 

§ 1  
Geltungsbereich und akademischer Grad 

(1) Diese Prüfungsordnung gilt für den Masterstudiengang Simulation Sciences an der RWTH. 
Sie gilt nur in Verbindung mit der übergreifenden Prüfungsordnung (ÜPO) in der jeweils gel-
tenden Fassung und enthält ergänzende studiengangspezifische Regelungen. In Zweifelsfäl-
len finden die Vorschriften der übergreifenden Prüfungsordnung vorrangig Anwendung. 

 
(2) Bei erfolgreichem Abschluss des Masterstudiums verleiht die Fakultät für Maschinenwesen 

den akademischen Grad eines Master of Science RWTH Aachen University (M. Sc. RWTH). 
 
 

§ 2  
Ziel des Studiengangs und Sprachenregelung 

 
(1) Die übergeordneten Studienziele sind in § 2 Abs. 1, 3 und 4 ÜPO geregelt. 
 
(2) Das Studium findet in überwiegend englischer Sprache statt. 
 
(3) In Absprache mit der jeweiligen Prüferin bzw. dem jeweiligen Prüfer können Prüfungen in deut-

scher oder englischer Sprache abgenommen bzw. abgelegt werden. 
 
 

§ 3  
Zugangsvoraussetzungen 

 
(1) Zugangsvoraussetzung ist ein anerkannter erster Hochschulabschluss gemäß § 3 Abs. 4 

ÜPO. 
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(2) Für die fachliche Vorbildung ist es erforderlich, dass die Studienbewerberin bzw. der Studien-

bewerber in den nachfolgend aufgeführten Bereichen die für ein erfolgreiches Studium im Mas-
terstudiengang Simulation Sciences erforderlichen Kompetenzen nachweist. Insgesamt müs-
sen in den Fächerbereichen Mathematik, Natur- und Ingenieurwissenschaften sowie Informa-
tik Kenntnisse im Umfang von 120 CP nachgewiesen werden. Diese 120 CP müssen die in 
der folgenden Tabelle aufgelisteten Kenntnisse im angegebenen Mindestumfang beinhalten: 

 
Mathematik 
Kerngebiete 10 CP 

 
(beide Punkte müs-
sen abgedeckt sein) 

 

• Lineare Algebra (Vektor- und Tensorrechnung, Matrizen, 
Eigenwerte) 

• Analysis (Serien, Differential- und Integralrechnung, Tay-
lor-Entwicklung, Funktionen mehrerer Variablen, Fourier-
Analyse, gewöhnliche und partielle Differentialgleichun-
gen) 

 
Weitere Gebiete 5 CP 

 
(mindestens einer 

von beiden Punkten 
muss abgedeckt) 

 

• Numerische Methoden (Diskretisierung, direkte Lösungs-
methoden für lineare Gleichungssysteme) 

• Wahrscheinlichkeit und Statistik 

Natur- und Ingenieurwissenschaften 

Chemie und Physik 10 CP 
 

(mindestens einer 
der drei Punkte 
muss abgedeckt 

sein) 

• Elektro- und Magnetostatik 
• Struktur der Materie einschließlich Atome und Moleküle 

und Materie-Zustände 
• Chemische Bindungen 

Ingenieurwissenschaften 20 CP 
 

(alle Punkte müssen 
abgedeckt sein) 

• Statik und Dynamik 
• Thermodynamik 
• Fluid- und Festkörpermechanik 

Informatik 

• Prozedurale Programmierung 
• Linux / Unix-Betriebssystem 
• Programmierkenntnisse in einer interpretierten Sprache 

(Shell-Scripting, Python oder gleichwertig). 

5 CP 
 

(mindestens einer 
der drei Punkte 
muss abgedeckt 

sein) 
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Für die Zulassung in Verbindung mit einer Auflage gilt § 3 Abs. 6 ÜPO. Eine Zulassung zum 
Masterstudiengang Simulation Sciences ist nicht möglich, wenn 
 
• aufgrund der in Absatz 2 definierten fachlichen Grundlagen Auflagen im Umfang von mehr 

als 20 CP notwendig sind, 
• in mehr als einem der in Absatz 2 aufgeführten Bereiche Auflagen erforderlich sind oder  
• Auflagen im Bereich Mathematik notwendig sind. 
 

(3) Für diesen Masterstudiengang ist die ausreichende Beherrschung der englischen Sprache 
nach § 3 Abs. 9 ÜPO nachzuweisen. 

 
(4) Für die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen gilt § 3 Abs. 12 ÜPO. 

 
(5) Allgemeine Regelungen zur Anrechnung von Prüfungsleistungen enthält § 13 ÜPO. 
 
 

§ 4  
Regelstudienzeit, Aufbau des Studiengangs, 

Leistungspunkte und Studienumfang 
 
(1) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Anfertigung der Masterarbeit vier Semester 

(zwei Jahre) in Vollzeit. Das Studium kann nur zum Wintersemester aufgenommen werden.  
 
(2) Der Studiengang besteht aus einem Pflichtbereich sowie einem Wahlpflichtbereich. 

Zum erfolgreichen Abschluss des Studiums ist es erforderlich, insgesamt 120 CP zu erwerben. 
Die Masterprüfung setzt sich dabei wie folgt zusammen: 

 
Pflichtbereich 56 CP 
Wahlpflichtbereich 34 CP 
Masterarbeit 30 CP 
Summe 120 CP 

 
(3) Das Studium enthält einschließlich des Moduls Masterarbeit 15 bis 28 Module. Alle Module 

sind im Modulhandbuch. Die Gewichtung der in den einzelnen Modulen zu erbringenden Prü-
fungsleistungen mit CP erfolgt nach Maßgabe des § 4 Abs. 4 ÜPO. 

 
 

§ 5  
Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen 

 
(1) Nach Maßgabe des § 5 Abs. 2 ÜPO kann Anwesenheitspflicht ausschließlich in Lehrveran-

staltungen des folgenden Typs vorgesehen werden:  
 

1. Übungen  
2. Seminare und Proseminare  
3. Kolloquien 
4. (Labor)praktika  
5. Exkursionen 

 
(2) Die Veranstaltungen, für die Anwesenheit nach Abs. 1 erforderlich ist, werden im Modulhand-

buch als solche ausgewiesen. 
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§ 6  
Prüfungen und Prüfungsfristen 

 
(1) Allgemeine Regelungen zu Prüfungen und Prüfungsfristen enthält § 6 ÜPO. 
 
(2) Sofern die erfolgreiche Teilnahme an Modulen oder Prüfungen oder das Bestehen von Modul-

bausteinen gemäß § 5 Abs. 4 ÜPO als Voraussetzung für die Teilnahme an weiteren Prüfun-
gen vorgesehen ist, ist dies im Modulhandbuch entsprechend ausgewiesen. 

 
 

§ 7  
Formen der Prüfungen 

 
(1) Allgemeine Regelungen zu den Prüfungsformen enthält § 7 ÜPO. 

 
(2) Es sind folgende weitere Prüfungsformen gemäß § 7 Abs. 1 ÜPO vorgesehen: 

 
• Die mündliche Präsentation ist eine Prüfungsleistung, die zu einem vorgegebenen 

Thema in Form eines Vortrages mit visueller Unterstützung – ggf. vor dem Teilnehmer-
kreis der Lehrveranstaltung – erbracht wird. Die Bewertung der mündlichen Präsenta-
tion durch den Prüfenden wird der Kandidatin oder dem Kandidaten bekannt gegeben 
und an Hand eines vom Prüfenden verfassten Protokolls nachvollziehbar dokumentiert. 

 
(3) Die Dauer einer Klausur beträgt bei der Vergabe 
 

• von bis zu 5 CP 60 bis 120 Minuten 
• von 6 bis zu 9 CP 120 bis 180 Minuten 
• von 10 bis 15 CP 180 bis 240 Minuten 

 
(4) Die Dauer einer mündlichen Prüfung beträgt maximal 60 Minuten. Eine mündliche Prüfung als 

Gruppenprüfung wird mit nicht mehr als vier Kandidatinnen bzw. Kandidaten durchgeführt. 
 

(5) Der Umfang einer schriftlichen Hausarbeit beträgt 10 bis 20 Seiten. Die Bearbeitungszeit einer 
schriftlichen Hausarbeit beträgt ca. 150 Stunden. 

 
(6) Der Umfang der schriftlichen Ausarbeitung eines Referates beträgt 5 bis 10 Seiten. Die Dauer 

eines Referates beträgt 30 bis 90 Minuten. 
 

(7) Für Kolloquien gilt im Einzelnen Folgendes: Die Dauer der Prüfung beträgt 30 bis 60 Minuten. 
 
(8) Die Prüferin bzw. der Prüfer legt die Dauer sowie gegebenenfalls weitere Modalitäten der je-

weiligen Prüfungsleistung zu Beginn der dazugehörigen Lehrveranstaltung fest. 
 
(9) Die Zulassung zu Modulprüfungen kann an das Bestehen sog. Modulbausteine als Prüfungs-

vorleistungen im Sinne des § 7 Abs. 15 ÜPO geknüpft sein. Dies ist bei den entsprechenden 
Modulen im Modulhandbuch ausgewiesen. Die genauen Kriterien für eine eventuelle Noten-
verbesserung durch das Absolvieren von Modulbausteinen, insbesondere die Anzahl und Art 
der im Semester zu absolvierenden bonusfähigen Übungen sowie den Korrektur- und Bewer-
tungsmodus, gibt die Dozentin bzw. der Dozent zu Beginn des Semesters, spätestens jedoch 
bis zum Termin der ersten Veranstaltung, im CMS bekannt. 
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§ 8  
Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten 

(1) Allgemeine Regelungen zur Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten enthält 
§ 10 ÜPO. 

 
(2) Besteht die Masterarbeit aus mehreren Teilleistungen, muss jede Teilleistung mindestens mit 

der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet worden oder bestanden sein. 
 

(3) Ein Modul ist bestanden, wenn alle zugehörigen Prüfungen mit einer Note von mindestens 
ausreichend (4,0) bestanden sind, und alle weiteren nach der jeweiligen studiengangspezifi-
schen Prüfungsordnung zugehörigen CP oder Modulbausteine erbracht sind. 

 
(4) Die Gesamtnote wird aus den Noten der Module und der Note der Masterarbeit nach Maßgabe 

des § 10 Abs. 10 ÜPO gebildet. 
 

(5) Für den Fall, dass alle Modulprüfungen des Masterstudiengangs innerhalb der Regelstudien-
zeit abgeschlossen wurden, kann eine gewichtete Modulnote, mit Ausnahme der Masterarbeit, 
nach Maßgabe des § 10 Abs. 13 ÜPO gestrichen werden. 

 
 

§ 9  
Prüfungsausschuss 

Zuständiger Prüfungsausschuss gemäß § 11 ÜPO ist der Prüfungsausschuss Simulation Sciences, 
der Fakultät für Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik, der Fakultät für Maschinenwesen, 
der Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik, der Fakultät für Elektrotechnik und Informati-
onstechnik, der Fakultät für Medizin und des Forschungszentrums Jülich. Der Prüfungsausschuss 
besteht aus der bzw. dem Vorsitzenden aus der Fakultät für Maschinenwesen, deren bzw. dessen 
Stellvertretung, die am Forschungszentrum Jülich tätig ist und eine Professur in einer der übrigen 
vier Fakultäten inne hat, sowie sechs weiteren stimmberechtigten Mitgliedern. Die bzw. der Vorsit-
zende, die Stellvertretung und zwei weitere Mitglieder werden aus der Gruppe der Professorinnen 
und Professoren, zwei Mitgliedern aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter und zwei Mitglieder aus der Gruppe der Studierenden gewählt. 

 
 

§ 10  
Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und  

Verfall des Prüfungsanspruchs 
 
(1) Allgemeine Regelungen zur Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und zum Verfall 

des Prüfungsanspruchs enthält § 14 ÜPO. 
 

(2) Frei wählbare Module innerhalb eines Bereichs dieses Masterstudiengangs können jeweils auf 
Antrag an den Prüfungsausschuss ersetzt werden, solange noch keine Prüfungsleistung ab-
gelegt wurde und das einschlägige Modulhandbuch dies zulässt. Der Wechsel von Pflichtmo-
dulen ist nicht möglich. 
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§ 11  
Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, 

Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Allgemeine Vorschriften zu Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsver-
stoß enthält § 15 ÜPO. 

 
(2) Für die Abmeldung von Seminaren und Praktika gilt Folgendes: Bei Blockveranstaltungen ist 

eine Abmeldung bis einen Tag vor dem ersten Veranstaltungstag möglich. 
 

 
 

II. Masterprüfung und Masterarbeit 
 
 

§ 12  
Art und Umfang der Masterprüfung 

(1) Die Masterprüfung besteht aus 
 

1. den Prüfungen, die nach der Struktur des Studiengangs gemäß § 4 Abs. 2 zu absolvieren 
und im Modulhandbuch aufgeführt sind, sowie 

 
2. der Masterarbeit und dem Masterabschlusskolloquium. 

 
(2) Die Reihenfolge der Lehrveranstaltungen orientiert sich am Studienverlaufsplan (Anlage). Die 

Aufgabenstellung der Masterarbeit kann erst ausgegeben werden, wenn 75 CP erreicht sind. 
 
 

§ 13  
Masterarbeit 

 

(1) Allgemeine Vorschriften zur Masterarbeit enthält § 17 ÜPO. 
 
(2) Hinsichtlich der Betreuung der Masterarbeit wird auf § 17 Abs. 2 ÜPO Bezug genommen.  

 
(3) Die Masterarbeit wird in englischer Sprache abgefasst. 

 
(4) Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt in der Regel studienbegleitend mindestens 

18 und höchstens 22 Wochen. In begründeten Ausnahmefällen kann der Bearbeitungszeit-
raum auf Antrag an den Prüfungsausschuss nach Maßgabe des § 17 Abs. 7 ÜPO um maximal 
bis zu sechs Wochen verlängert werden. Der Umfang der schriftlichen Ausarbeitung sollte 
ohne Anlage 80 Seiten nicht überschreiten. 

 
(5) Die Ergebnisse der Masterarbeit präsentiert die Kandidatin bzw. der Kandidat im Rahmen ei-

nes Masterabschlusskolloquiums. Für die Durchführung gelten § 7 Abs. 12 ÜPO i. V. m. § 7 
Abs. 7 entsprechend. Es ist möglich, das Masterabschlusskolloquium vor der Abgabe der Mas-
terarbeit abzuhalten. 

 
(6) Der Bearbeitungsumfang für die Durchführung und schriftliche Ausarbeitung der Masterarbeit 

sowie das Kolloquium beträgt 30 CP. Die Benotung der Masterarbeit kann erst nach Durch-
führung des Masterabschlusskolloquiums erfolgen. 
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§ 14  
Annahme und Bewertung der Masterarbeit 

Allgemeine Vorschriften zur Annahme und Bewertung der Masterarbeit enthält § 18 ÜPO. 
 

 
 

III. Schlussbestimmungen 
 
 

§ 15  
Einsicht in die Prüfungsakten 

 
Die Einsicht erfolgt nach Maßgabe des § 22 ÜPO. 
 
 

§ 16  
Inkrafttreten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen 

 
(1) Diese Prüfungsordnung wird in den Amtlichen Bekanntmachungen der RWTH veröffentlicht 

und tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft. 
 
(2) Die Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Simulation Sciences vom 19.02.2010, in der 

Fassung der vierten Änderungsordnung vom 28.01.2015, wurde in diese Prüfungsordnung 
überführt. 

 
(3) Diese Prüfungsordnung findet auf alle Studierenden Anwendung, die in den Masterstudien-

gang Simulation Sciences an der RWTH eingeschrieben sind. 
 
(4) Alle Studierenden, die das Studium in diesem Masterstudiengang vor dem Wintersemester 

2016/2017 aufgenommen haben, können, sofern alle Modulprüfungen innerhalb der Regelstu-
dienzeit bestanden wurden, einen Antrag beim zuständigen Prüfungsausschuss auf Strei-
chung der schlechtesten der gewichteten Modulnoten stellen. Hiervon ist das Modul Master-
arbeit ausgeschlossen. Sollten mehrere Module dieselbe gewichtete Modulnote besitzen, 
muss eines dieser Module ausgewählt und im Antrag auf Streichung benannt werden. 

 
(5) Die Regelung des § 18 Abs. 1 Satz 1 und 2 gilt für alle Studierenden, die ab dem 01.04.2025 

ihre Masterarbeit angemeldet haben. Masterarbeiten, die vor dem 01.04.2025 angemeldet 
wurden, können fristgemäß entweder in zweifacher Ausfertigung beim ZPA oder in einfacher 
elektronischer Form über das CMS eingereicht werden. Wird die Masterarbeit beim ZPA ein-
gereicht, sollen zwei gedruckte und gebundene Exemplare eingereicht werden. 
 

 
  



 

 

NUMMER  2025/120 

HERAUSGEGEBEN IM AUFTRAGE DES REKTORS VON DER ABTEILUNG 1.1 DES DEZERNATES 1.0 DER RWTH AACHEN 
Templergraben 55, 52056 Aachen | Tel. +49 241 80-99087 | Fax. +49 241 80-92664 | akad@zhv.rwth-aachen.de 

10/11 
 

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrats der Fakultät für Maschinenwesen vom 
13.01.2015, 07.07.2015, 10.05.2016, 07.06.2016, 8.10.2016 13.12.2016, 14.02.2016, 09.05.2016, 
11.07.2017, 12.09.2017, 17.10.2017, 16.01.2018 27.02.2024, 25.06.2024 und des Eilbeschlusses 
des Dekans vom 13.03.2024. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn 
 
1) die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 
2) das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher 

beanstandet, 
3) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder 
4) bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des 

Rügeausschlusses nicht hingewiesen worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Der Rektor 
der Rheinisch-Westfälischen 

Technischen Hochschule Aachen 
 

Aachen, den 26.03.2025  
 

gez. Rüdiger 
   Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Dr. h. c. mult. U. Rüdiger 
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 Anlage: Studienverlaufsplan 
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